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Landgericht Düsseldorf

HINWEISBESCHLUSS
In dem Rechtsstreit
Yesildal ./. Ricken
(I) 
Die Parteien werden auf folgendes hingewiesen:
(1) Die Klägerin wird darauf hingewiesen, dass sie hinsichtlich der geltend gemachten Schadenshöhe an ihrem PKW nicht hinreichend substantiiert vorgetragen hat, insbesondere zu ihrer Behauptung, das Fahrzeug sei frei von Vorschäden.
(2) Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass sie für die Behauptung bislang beweisfällig geblieben ist, ihr sei aufgrund ihrer Verletzung als Choreographin und Mitglied der Tanzgruppe „Die Blauen Funken“ anlässlich des Hoppeditz-Erwachens am 11.11.2004 Gewinn in Höhe von 800 € entgangen.
(II)

Den Parteien mögen im Hinblick auf diese Hinweise zu Ziff. (I) ihren Vortrag ergänzen und ordnungsgemäß unter Beweis stellen.

(III)

Frist zur Stellungnahme: 2 Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses. 

(IV)

Termin zur mündlichen Verhandlung wird bestimmt auf den

14. März 2005, 13.30 Uhr, Saal R 102

Düsseldorf, den 22.02.2005
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(Kammer für Verkehrsunfallsachen) 
Haeffs




Schwinger




Kruse

Nohke




 Mahlert 




Konrad

